
Gesetzblatt Teil I Nr. 8 — Ausgabetag: 3. März 1980 65

gen aus den Vorjahren und der geplanten Selbstkostensenkung 
bei diesen Kosten — ausgehend von den Anträgen der Kom
binatsbetriebe — die Festlegung der normativen Kalkulations
elemente für Einsparungen vorzubereiten.

§ 8

Der Leiter der Abteilung Preise hat die vom Generaldirek
tor bei planmäßigen Industriepreisänderungen zu treffenden 
Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen. Er hat auch — 
ausgehend von eigenen Analysen über die Wirksamkeit der 
Industriepreise im Verantwortungsbereich des Kombinates 
und unter Auswertung der in anderen Fachbereichen des 
Kombinates erarbeiteten Analysen — für den Generaldirektor 
Empfehlungen zur Durchführung planmäßiger Industriepreis
änderungen vorzubereiten.

§9
(1) Der Leiter der Abteilung Preise hat selbständig, regel

mäßig und unter Nutzung der Ergebnisse der Analysentätig
keit anderer Leiter Preisanalysen auszuarbeiten. Er analysiert 
insbesondere
— die Entwicklung der Industrie- und Verbraucherpreise,
— die Entwicklung der Kosten und des Reineinkommens,
— die Ausnutzung der Preise zur Senkung der Selbstkosten,
— die Ausnutzung der Preise zur Förderung einer qualitäts- 

und bedarfsgerechten Produktion,
— die ökonomische Wirkung der Preise auf die sozialistische 

Intensivierung, die Erhöhung der Materialökonomie und 
die Effektivität der gesellschaftlichen Arbeit,

— die Ausnutzung der Kosten- und Preisvorgaben zur Erhö
hung der Effektivität von Forschung und Entwicklung.

Dabei konzentriert er sich auf die dem Generaldirektor vom 
Leiter des Amtes für Preise in Abstimmung mit den zustän
digen Ministern vorgegebenen Schwerpunkte.

(2) Aus den Ergebnissen der Preisanalysen leitet der Leiter 
der Abteilung Preise Schlußfolgerungen ab und legt dem Ge
neraldirektor Vorschläge zur weiteren Erhöhung der Effek
tivität des Kombinates und der Wirksamkeit der Preise vor.

(3) Der Leiter der Abteilung Preise sichert die Dokumenta
tion der Preise entsprechend den Rechtsvorschriften und den 
revisionsfähigen Nachweis über die volkswirtschaftlichen Aus
wirkungen von Preisentscheidungen.

§10
(1) Der Leiter der Abteilung Preise führt in den Kombinats

betrieben regelmäßig komplexe Überprüfungen der Kosten- 
und Preisarbeit nach den mit der zuständigen Außenstelle des 
Amtes für Preise abgestimmten .Prüfungsprogrammen durch. 
Er hat im Auftrag des Generaldirektors insbesondere die von 
den Kombinatsbetrieben selbständig festgelegten Preise, die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften über den Preisnachweis und 
die Preisdokumentation sowie ihre Maßnahmen in Vorberei
tung und Durchführung planmäßiger Industriepreisämderun- 
geh zu kontrollieren.

(2) Der Leiter der Abteilung Preise legt dem Generaldi
rektor Vorschläge für die Anleitung der Kombinatsbetriebe 
bei ihrer Arbeit auf dem Gebiet der Kosten und Preise vor. 
Er führt mit den Verantwortlichen für die Arbeit auf dem 
Gebiet der Preise einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
durch. Dabei geht er von den Ergebnissen der von ihm durch
geführten Analysen und Kontrollen aus. Er vermittelt den 
Kombinatsbetrieben die fortschrittlichen Erfahrungen bei der 
Kosten- und Preisarbeit und unterstützt sie bei der Durchfüh
rung ihrer Aufgaben.

§11
Der Leiter der Abteilung Preise nimmt die ihm nach dieser 

Verordnung obliegenden Aufgaben im Auftrag des General
direktors des Kombinates auch gegenüber Betrieben wahr, die

nicht dem Kombinat unterstellt sind, wenn dem Kombinat die 
staatliche Funktion als Preiskoordinierungsorgan für Erzeug
nisse dieser Betriebe in Rechtsvorschriften übertragen ist. Un
ter diesen Voraussetzungen erstrecken sich seine Aufgaben 
bei der Analyse und Kontrolle auf die Erzeugnisse, deren 
Preisanträge vom Kombinat zu prüfen und zu koordinieren 
sind. Der Leiter der Abteilung Preise ist als staatlicher Kon
trolleur berechtigt, bei Verstößen gegen Preisbestimmungen 
auch den Leitern dieser Betriebe Auflagen zur Wiederherstel
lung des gesetzlichen Zustandes zu erteilen. Von seinen Auf
lagen hat er die diesen Betrieben übergeordneten Organe zu 
unterrichten, die die Wiederherstellung der sozialistischen Ge
setzlichkeit durchzusetzen haben. Bei der Feststellung von 
Mehrerlösen hat er zu unterrichten
— bei zentralgeleiteten Betrieben den Leiter der Abteilung 

Preise des übergeordneten Organs sowie die zuständige 
Außenstelle des Amtes für Preise,

— bei örtlich geleiteten Betrieben den Leiter der Abteilung 
Preise des örtlich zuständigen Rates des Bezirkes.

Für das Verfahren bei Beschwerden gegen erteilte Auflagen 
gelten die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 entsprechend.

/
§12

Berufung des Leiters der Abteilung Preise

(1) Der Leiter der Abteilung Preise wird durch den Gene
raldirektor des Kombinates mit Zustimmung' des zuständigen 
Ministers und des Leiters des Amtes für Preise berufen und 
abberufen.

(2) Disziplinarmaßnahmen gegenüber dem Leiter der Abtei
lung Preise können nur mit Zustimmung des zuständigen Mi
nisters ausgesprochen werden.

§13
Anleitung und Erteilung von Kontrollaufträgen 

durch den Leiter des Amtes für Preise

(1) Der Leiter des Amtes für Preise führt in Übereinstim
mung mit den zuständigen Ministern mit den Leitern der 
Abteilungen Preise der Kombinate einen regelmäßigen Erfah
rungsaustausch durch. Er unterstützt die zuständigen Minister 
bei der weiteren Ausbildung und Qualifizierung der Leiter der 
Abteilungen Preise. Er kann in Übereinstimmung mit den 
zuständigen Ministem auch über einen Erfahrungsaustausch 
hinausgehende Qualifizierungsmaßnahmen durchführen.

(2) Der Leiter des Amtes für Preise ist berechtigt, dem Lei
ter der Abteilung Preise über den Generaldirektor des Kom
binates Kontrollaufgaben innerhalb seines Verantwortungsbe
reiches zu erteilen und über deren Durchführung Berichterstat
tung zu fordern.

§14
Schlußbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Die Generaldirektoren haben die strukturellen, personel
len sowie die materiellen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
die Leiter der Abteilungen Preise ihre Verantwortung nach 
dieser Verordnung vollständig wahrnehmen können.

(3) In den (Geltungsbereich dieser Verordnung können auch 
weitere Organe einbezogen werden, denen die Prüfung und 
Koordinierung der Preisanträge für bestimmte Erzeugnisse 
und Leistungen obliegt. Die 1 ierzu erforderliche Festlegung 
trifft der Leiter des Amtes für Preise in Übereinstimmung 
mit dem Leiter des zuständigen zentralen staatlichen, Organs 
durch Anordnung.

(4) Soweit sich aus der Art der Tätigkeit des Kombinates 
Besonderheiten in der Anwendung der Verordnung ergeben,


